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 Die vorgeschlagenen Führungsformen und Maßnahmen an Verkehrsknoten sowie

Querungsstellen basieren auf den derzeit gültigen Regelwerken.

 Als maßgeblich für die vorgeschlagenen Regelungen sind die Empfehlungen für

Radverkehrsanlagen (ERA 2010) sowie als übergeordnete Regelwerke erster Ordnung

die Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen (RASt 06) sowie die Richtlinien für die

Anlage von Landstraßen (RAL).

 Voraussetzung für die Umsetzung  einer Maßnahme ist die Anordnung der Maßnahme

durch die Straßenverkehrsbehörde auf der Basis der StVO bzw. der VwV zur StVO.

 Eine Einzelfallprüfung und ggf. Änderung der verkehrsrechtlichen Anordnung kann ggf.

nach Prüfung durch die Straßenverkehrsbehörde vorgenommen werden.

Vorbemerkungen
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 Angepasste Führungsform innerorts.

 Keine Mitführung auf stark befahrenen Straßen außerorts.

 Keine ungesicherte Querung bei stark befahrenen Straßen und an Anfang und Ende

einer Zweirichtungsführung.

 Alltagstauglichkeit als Kernkriterium für das RadNETZ:

- Bei Nacht befahrbar bedeutet Beleuchtung in Siedlungsbereichen und

reflektierende Elemente im Außenbereich.

- Im Winter befahrbar, also muss Winterdienst möglich sein.

- Bei Nässe befahrbar bedeutet feste Oberflächen, wie z.B. Asphalt.

 Tolerierbare Abweichungen von den Qualitätsstandards der ERA sind als

Startstandard festgelegt.

Vorgaben
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Qualitätsstandards werden für vier Netzzustände des RadNETZ

Baden-Württemberg festgelegt.

 Es werden zwei Netztypen und zwei Netzzustände unterschieden

 Für die vier Kategorien sind spezifische Qualitätsanforderungen definiert

 Radschnellwege sind eine Sonderkategorie innerhalb des RadNETZes

Netzzustände
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Hauptzielgruppe

Fahrradtourismus

Hauptzielgruppe

Alltagsradverkehr

Landesradfernwege

Bestand

RadNETZ

Startstandard

Landesradfernwege

Zielstandard

RadNETZ

Zielstandard

RadNETZ

Radschnellwege
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Grundsätzliche Aussagen zu den Qualitätsstandards

Netzzustände
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Wege sind in Betrieb, daher

gilt hier der Bestand als

Startstandard

Alltagstaugliche Wege mit

Abstrichen gegenüber der ERA

Sichere Wege, die nicht

durchgängig alltagstauglich

sein müssen

RadNETZ

Zielstandard

FGSV- und NRW-

Standards, angepasste

Zwischenlösungen

Zu beachten:

Sind zwei Netzzustände deckungsgleich, wird dies durch einen dunkelblauen

Rahmen verdeutlicht.

Landesradfernwege

Bestand

RadNETZ

Startstandard

Landesradfernwege

Zielstandard

Alltagstaugliche Wege mit

Qualitätsstandards gemäß

ERA und VwV-StVO

RadNETZ

Radschnellwege
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Kriterien und Qualitätsstandards

 Kriterien bestimmen die Einsatzbereiche von Führungsformen und Entwurfselementen.

 Qualitätsstandards geben z.B. Breitenmaße oder die Ausprägung der

Fahrbahnoberfläche vor.

 Sicherheitsrelevante Kriterien und Qualitätsstandards sind bereits beim Startnetz

einzuhalten.

 Bei komfortrelevanten Kriterien und Qualitätsstandards werden im Startnetz die

definierten Abweichungen toleriert.

Systematik
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Kriterien und Qualitätsstandards

 Die Daten des RadNETZ Baden-Württemberg wurden umfänglich erfasst und mit

den Qualitätsstandards abgeglichen.

 Es gibt:

.

- Abschnitte unter dem Startstandard ( rote Abschnitte)

- Abschnitte, die dem Startstandard gerecht werden,

aber nicht dem Zielstandard (gelbe Abschnitte)

- Abschnitte, die bereits den Zielstandard erfüllen ( grüne Abschnitte)

 Abschnitte die den Startstandard nicht erreichen sind vorrangig zu ertüchtigen.

 Die Erfüllung des Startstandards ist Voraussetzung für die Wegweisung

(Ausnahmen sind in begründeten Einzelfällen möglich).

Systematik
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Kriterien zu Einsatzbereichen von Führungsformen und

Entwurfselementen

 Kriterien zum Einsatz der Führungsformen innerorts gemäß ERA

 Kriterien zum Einsatz der Führungsformen außerorts in Anlehnung an ERA,

HaRAS 02 und RAL

 Kriterien zum Einsatz von Entwurfselementen zur Sicherung von Beginn und Ende

von Zweirichtungsradwegen

 Kriterien zum Einsatz von Entwurfselementen an Überquerungsstellen an stark

befahrenen Straßen

Kriterien
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Wahl der Radverkehrsführung - Prüfung Erfordernis

Kriterien für Führungsformen
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I Regeleinsatzbereich für Mischen auf der Fahrbahn

II Regeleinsatzbereich für Schutzstreifen, Gehweg/Radfahrer frei und Radwege ohne

Benutzungspflicht

III Regeleinsatzbereich für Trennen (Radwege, Radfahrstreifen, Gemeinsame Geh- und

Radwege)

IV Trennen vom Kfz-Verkehr ist unerlässlich

Übergänge sind nicht als harte Grenzen zu definieren

Quelle: ERA 2010
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Verträglichkeit der Fahnbahnführung ohne Schutzstreifen

1. Richtwerte für den Mischverkehr innerorts

Kriterien für Führungsformen
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Landesradfernwege

Bestand

Bei Tempo 50 bis 5.000 Kfz (500 SV)/ Tag

Bei Tempo 30 bis 10.000 Kfz (800 SV)/ Tag

Bei Tempo 20 bis 12.000 Kfz (1.000 SV)/ Tag

Bei Tempo 50 bis 5.000 Kfz (500 SV)/ Tag

Bei Tempo 30 bis 10.000 Kfz (800 SV)/ Tag

Bei Tempo 20 bis 12.000 Kfz (1.000 SV)/ Tag

RadNETZ

Zielstandard

Zu beachten:

Die genannten Verkehrsbelastungen dienen der Zuordnung von Straßenabschnitten zu den

Netzzuständen. Die Entscheidung über verkehrsrechtliche Anordnungen erfolgt unabhängig

davon nach Einzelfallprüfung entsprechend den Kriterien von StVO und VwV StVO.

* Für das Startnetz gilt: Bei geringen Schwerverkehrsmengen (< 300 FZ/ Tag) und günstigen

  Fahrbahnquerschnitten kann die Obergrenze von 5000 Kfz/ Tag im Einzelfall überschritten

  werden.

Landesradfernwege

Bestand

Bei Tempo 100 bis 3.000 Kfz (300 SV)/ Tag

Bei Tempo 70 bis 5.000 Kfz (500 SV)/ Tag*

Tempo 100 möglichst ausschließen

Bei Tempo 70 bis 3.000 Kfz/ Tag

Tempo 100 möglichst ausschließen

Bei Tempo 70 bis 3.000 Kfz/ Tag

2. Richtwerte für die Fahrbahnführung außerorts

RadNETZ

Startstandard

Landesradfernwege

Zielstandard

Bei Tempo 50 bis 5.000 Kfz (500 SV)/ Tag

Bei Tempo 30 bis 10.000 Kfz (800 SV)/ Tag

Bei Tempo 20 bis 12.000 Kfz (1.000 SV)/Tag

RadNETZ

Startstandard

Landesradfernwege

Zielstandard

RadNETZ

Zielstandard
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< 7.000 Kfz/ Tag ohne Mittelinsel

>7.000 Kfz/ Tag mit Mittelinsel bzw. LSA

Ministerium für Verkehr und

Infrastruktur Baden-Württemberg

Stand:

DR. BRENNER INGENIEURGESELLSCHAFT MBH Planungsbüro VIA eG

Seite: 10

Landesradfernwege

Bestand

Landesradfernwege

Zielstandard

RadNETZ

Zielstandard

Zu beachten:

Anfang und Ende von Zweirichtungsradwegen muss laut VwV StVO immer gesichert sein.

Bei höheren Kfz-Verkehrsbelastungen ist eine Mittelinsel sinnvoll.

An Überquerungsstellen außerorts ist zu prüfen, ob eine Anordnung von Tempo 70 möglich ist.

Im Zuge der Beurteilung wird besonders auf Sichtfelder geachtet. Ist eine ausreichende Sicht

nicht vorhanden, sind zusätzliche Maßnahmen oder die Verlegung der Querungsstelle zu

prüfen.

Landesradfernwege

Bestand

< 7.000 Kfz/ Tag ohne Mittelinsel

>7.000 Kfz/ Tag mit Mittelinsel bzw. LSA

Landesradfernwege

Zielstandard

RadNETZ

Zielstandard

Einsatz von Mittelinseln an Querungsstellen

1. Überquerungsstellen bei Anfang und Ende von Zweirichtungsradwegen

2. Überquerungsstellen außerorts

RadNETZ

Startstandard

< 5.000 Kfz/ Tag ohne Mittelinsel

5.000-15.000 Kfz/ Tag mit Mittelinsel

>15.000 Kfz/ Tag ggf. mit LSA

< 5.000 Kfz/ Tag ohne Mittelinsel

5.000-15.000 Kfz/ Tag mit Mittelinsel

>15.000 Kfz/ Tag ggf. mit LSA

RadNETZ

Startstandard

< 5.000 Kfz/ Tag ohne Mittelinsel

5.000-15.000 Kfz/ Tag mit Mittelinsel

> 15.000 Kfz/ Tag LSA erwägen, alternativ

Über- / Unterführung prüfen

< 5.000 Kfz/ Tag ohne Mittelinsel

5.000-15.000 Kfz/ Tag mit Mittelinsel

> 15.000 Kfz/ Tag LSA erwägen, alternativ

Über- / Unterführung prüfen
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Qualitätsstandards geben die Maße der Entwurfselemente vor und

formulieren Anforderungen zu Oberflächenart und -qualität sowie

weiteren Details

 Qualitätsstandards zu Breiten von Führungsformen

 Qualitätsstandards zur Gestaltung von Einfahrten und Einmündungen

 Qualitätsstandards zur Auswahl des Oberflächenmaterials

 Qualitätsstandards zur Toleranz gegenüber Schäden

 Qualitätsstandards zum Umgang mit Einbauten und Barrieren

 Qualitätsstandards zu Furtmarkierungen

Qualitätsstandards
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Regelmaße und tolerierte Maße von Markierungslösungen

1. Abmessungen von Schutzstreifen

Qualitätsstandards
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Landesradfernwege

Bestand

Schutzstreifen bei *Längsparken

mindestens 1,50 m einschließlich

Sicherheitsabstand

Es gelten uneingeschränkt

die ERA-Maße

Es gelten uneingeschränkt

die ERA-Maße

Zu beachten:

Sicherheitstrennstreifen sind entsprechend den ERA grundsätzlich erforderlich, wenn

angrenzend an die Radverkehrsführung geparkt wird.

* Bei Schräg- und Senkrechtparken sind entsprechend höhere Maße zu wählen.

Landesradfernwege

Bestand

Radfahrstreifen von bis zu 1,40 m

werden toleriert

Radfahrstreifen müssen das Regelmaß

von 1,85 m aufweisen

Radfahrstreifen müssen das Regelmaß

von 1,85 m aufweisen

2. Abmessung von Radfahrstreifen

RadNETZ

Startstandard

Landesradfernwege

Zielstandard

RadNETZ

Zielstandard

RadNETZ

Startstandard

Landesradfernwege

Zielstandard

RadNETZ

Zielstandard
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Regelmaße und tolerierte Maße von Radwegen

1. Abmessungen von Richtungsradwegen

Qualitätsstandards
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Landesradfernwege

Bestand

Maße bis zu 1,40 m werden toleriert

Maße bis zu 1,40 m werden toleriert

RadNETZ

Zielstandard

Zu beachten:

Sicherheitstrennstreifen sind entsprechend den ERA grundsätzlich erforderlich, wenn

angrenzend an die Radverkehrsführung geparkt wird.

Landesradfernwege

Bestand

Maße bis zu 1,80 m werden toleriert

Maße bis zu 1,80 m werden toleriert Zweirichtungsradwege sollen 2,50 m breit

sein, nur in Ausnahmefällen sind 2,00 m

zulässig

2. Abmessung von Zweirichtungsradwegen

RadNETZ

Startstandard

Landesradfernwege

Zielstandard

Richtungsradwege sollen 2,00 m breit sein,

nur in Ausnahmefällen sind 1,60 m

zulässig

RadNETZ

Startstandard

Landesradfernwege

Zielstandard

RadNETZ

Zielstandard
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Regelmaße und tolerierte Maße von Geh- und Radwegen

1. Abmessungen von gemeinsamen Geh- und Radwegen innerorts

Qualitätsstandards

Ministerium für Verkehr und

Infrastruktur Baden-Württemberg

Stand:

DR. BRENNER INGENIEURGESELLSCHAFT MBH Planungsbüro VIA eG

Seite: 14

Landesradfernwege

Bestand

Maße bis zu *1,80 m werden toleriert,

wenn Sicherheitstrennstreifen

vorhanden ist

Maße  bis zu *1,80 m werden toleriert,

wenn Sicherheitstrennstreifen

vorhanden ist

Es gilt das Regelmaß von 2,50 m

unabhängig von Sicherheitstrennstreifen,

es sind 3,00 m anzustreben

* Diese schmalen Anlagen sind außerorts nicht so problematisch, wenn ein

  Sicherheitstrennstreifen (Grünstreifen) zur Fahrbahn hin vorhanden ist.

  Fehlt der Sicherheitstrennstreifen, reichen die Maße nicht aus.

Landesradfernwege

Bestand

Seitenbereiche ab 2,50 m werden bei

geringem Fußgängerverkehr toleriert

Seitenbereiche ab 2,50 m sind bei geringem

Fußgängerverkehr zulässig. Bei mehr

Fußgängerverkehr Zuschlag

Innerorts die Ausnahme, wenn erforderlich

bei geringem Fußgängerverkehr

mindestens 3,00 m

2. Abmessungen von gemeinsamen Geh- und Radwegen außerorts

RadNETZ

Startstandard

Landesradfernwege

Zielstandard

RadNETZ

Zielstandard

RadNETZ

Startstandard

Landesradfernwege

Zielstandard

RadNETZ

Zielstandard
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1. Landwirtschaftlicher und wasserwirtschaftlicher Weg
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Landesradfernwege

Bestand

RadNETZ

Startstandard

Breiten bis 1,80 m sind tolerierbar,

wenn befahrbare Bankette oder

Ausweichstellen vorhanden sind

RadNETZ

Zielstandard

Zu beachten:

Das RadNETZ soll alltagstauglich sein, daher ist eine wassergebundene Decke als

Startstandard nur übergangsweise und auf begrenzten Abschnitten zu tolerieren.

.

3,50 m werden in von der Landwirtschaft intensiv genutzten Bereichen gefordert. Diese Breite

sollte nicht pauschal übernommen werden, da dies in Gebieten mit weniger intensivem Anbau

nicht erforderlich ist.

.

Waldwege sind wegen der mangelnden sozialen Kontrolle im Alltagsnetz nur begrenzt

einsetzbar.

Landesradfernwege

Bestand

RadNETZ

Startstandard

Landesradfernwege

Zielstandard

Asphaltiert ab 2,50 m Breite zulässig

2. Forstwirtschaftlicher Weg

Breiten bis 1,80 m sind tolerierbar,

wenn befahrbare Bankette oder

Ausweichstellen vorhanden sind

Landesradfernwege

Zielstandard

Nur asphaltiert oder vergleichbar ab

2,50 m Breite zulässig (möglichst 3,50 m)

Breiten bis 1,80 m sind tolerierbar

Breiten bis 1,80 m sind tolerierbar

RadNETZ

Zielstandard
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Besondere Fahrbahnführungen innerorts

Qualitätsstandards
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Landesradfernwege

Bestand

RadNETZ

Startstandard

 Tempo 30-Zone

 Tempo 20-Zone (Verkehrsberuhigter

Geschäftsbereich)

 Fahrradstraßen

 Geöffnete Einbahnstraßen

 Verkehrsberuhigte Bereiche nur in

begrenzter Länge

 Fußgängerzonen (ganztägig geöffnet)

 Tempo 30-Zone

 Tempo 20-Zone (Verkehrsberuhigter

Geschäftsbereich)

 Fahrradstraßen

 Geöffnete Einbahnstraßen

 Verkehrsberuhigte Bereiche nur auf

kurzen Abschnitten

 Fußgängerzonen (ganztägig geöffnet)

nur auf kurzen Abschnitten

Zu beachten:

Außerhalb von Hauptverkehrstraßen ist die Führung der Landesradfernwege und des

RadNETZ fast im gesamten Netz möglich.

Fußgängerzonen und Verkehrsberuhigte Bereiche sind nur ausnahmsweise auf kurzen

Abschnitten zu nutzen.

 Tempo 30-Zone

 Tempo 20-Zone (Verkehrsberuhigter

Geschäftsbereich)

 Fahrradstraßen

 Geöffnete Einbahnstraßen

 Verkehrsberuhigte Bereiche nur in

begrenzter Länge

 Fußgängerzonen (ganztägig geöffnet)

Landesradfernwege

Zielstandard

RadNETZ

Zielstandard
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Barrieren wie Poller und Drängelgitter möglichst vermeiden

Qualitätsstandards
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Im Bestand sind die genannten

Barrieren vorhanden

Poller gut sichtbar und Drängelgitter mit

Anhänger befahrbar, Treppen und

Schiebestellen sind zu beseitigen

Poller gut sichtbar und Drängelgitter mit

Anhänger befahrbar, Treppen und

Schiebestellen sind zu beseitigen

Wie Startnetz, aber möglichst

vollständiger Verzicht auf Drängelgitter

und Poller

Landesradfernwege

Bestand

RadNETZ

Startstandard

Landesradfernwege

Zielstandard

RadNETZ

Zielstandard
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Qualitätsstandards für baulich angelegte Radwege

Die bauliche Ausprägung von Radwegen und gemeinsamen Geh- und Radwegen soll auch an

Einfahrten und Einmündungen verbessert werden.

Qualitätsstandards
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Landesradfernwege

Bestand

Absenkungen im Zuge von

Radwegen können im Startnetz

noch toleriert werden

Absenkungen im Zuge von Radwegen

können toleriert werden

Durchgehende, fahrbare Flächen als

Zielstandard – Absenkung des Radweges

nur in Ausnahmefällen zulässig

Zu beachten:

Absenkung des Radweges an Zufahrten     keine Absenkung an Zufahrten

als Zielstandard unzulässig      als Zielstandard

RadNETZ

Startstandard

Landesradfernwege

Zielstandard

RadNETZ

Zielstandard
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Baulich angelegte Radwege

Radwegauffahrten mit Borden von zwei bis fünf cm Höhe sollen als Zielstandard vermieden

werden. Wenn eine Radverkehrsführung einen vorfahrtberechtigten Weg kreuzt, muss die

Wartepflicht durch Markierung (Wartelinie) im Sinne einer selbsterklärenden Infrastruktur

verdeutlicht werden.

Qualitätsstandards
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Landesradfernwege

Bestand

Bordauffahrten bis zu einer Höhe

von drei cm werden toleriert

Bordauffahrten bis zu einer Höhe

von drei cm werden toleriert

Am Übergang Radweg zur Fahrbahn

werden Nullabsenkungen immer

mit Wartelinien versehen.

Innerorts sind zusätzlich die Anforderungen

der Barrierefreiheit zu erfüllen.

Absenkung

bis drei cm

Berücksichtigung

der Barrierefreiheit

Absenkung

über drei cm

Nullabsenkung mit

Wartelinie

RadNETZ

Startstandard

Landesradfernwege

Zielstandard

RadNETZ

Zielstandard
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Art der Oberfläche

Folgende Aussagen betreffen die Art der Oberfläche, nicht deren Qualität

Qualitätsstandards
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Landesradfernwege

Bestand

Asphalt, Beton und Betonsteinpflaster

(ohne Fase) als Qualitätsstandard.

Wassergebundene Decken guter Qualität

als Übergangslösung vertretbar. Kurze

Strecken auch gebrochener Naturstein.

Landesradfernwege

Zielstandard

Asphalt, Beton, Pflaster/ Platten ohne Fase

oder geschnittener Naturstein sind zulässig.

Ausnahmen, z.B. gebrochener Naturstein

auf kurzen Abschnitten möglich.

Zu beachten:

Als Startstandard des RadNETZ sind wassergebundene Decken auf begrenzten Abschnitten

möglich, wenn ein späterer Umbau mit Asphalt oder Betondecke geplant ist.

Strecken, wo dies dauerhaft nicht möglich ist, z.B. aus Gründen des Naturschutzes, sollen

nicht in das RadNETZ übernommen werden.

RadNETZ

Startstandard

Neben Asphalt, Beton und Betonpflaster

sind hier wassergebundene Decken

auch als dauerhafte Lösung zulässig

(Ausnahme: kurvige Gefällestrecken).

Spurbahnen und andere Bauweisen

sind zulässig.

RadNETZ

Zielstandard
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Art und Umfang des Sanierungsbedarfs

Qualitätsstandards
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Landesradfernwege

Bestand

Strecken mit lang- und mittelfristigem

Sanierungsbedarf werden im Startnetz

toleriert, kurzfristiger Sanierungsbedarf

muss vorher beseitigt sein

Landesradfernwege

Zielstandard

Es werden nur neuwertige Abschnitte

oder Abschnitte mit langfristigem

Sanierungsbedarf toleriert

Langfristiger

Sanierungsbedarf
Mittelfristiger

Sanierungsbedarf

Kurzfristiger

Sanierungsbedarf bei

„abschnittsweise

auftretenden Schäden“

RadNETZ

Startstandard

Es werden nur neuwertige Abschnitte

oder Abschnitte mit langfristigem

Sanierungsbedarf toleriert

RadNETZ

Zielstandard
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Bewertung von Sicherheitstrennstreifen

Außerorts sind fehlende oder zu schmale Sicherheitstrennstreifen nur ein Sanierungsgrund,

wenn die Radverkehrsanlage zu schmal ist.

Qualitätsstandards

Ministerium für Verkehr und

Infrastruktur Baden-Württemberg

Stand:

DR. BRENNER INGENIEURGESELLSCHAFT MBH Planungsbüro VIA eG

Seite: 22

Landesradfernwege

Bestand

Sicherheitstrennstreifen müssen zu

parkenden Fahrzeugen vorhanden sein

Sicherheitstrennstreifen müssen zu

parkenden Fahrzeugen vorhanden sein

RadNETZ

Zielstandard

Zu beachten:

Markierte oder bauliche Sicherheitstrennstreifen sind besonders im Zusammenhang mit

Parken wichtig. Der Sicherheitstrennstreifen darf nicht überparkt werden.

RadNETZ

Startstandard

Landesradfernwege

Zielstandard

Sicherheitstrennstreifen müssen

zu parkenden Fahrzeugen die

entsprechenden Breitenvorgaben einhalten
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Furtmarkierungen

Qualitätsstandards

Ministerium für Verkehr und

Infrastruktur Baden-Württemberg

Stand:

DR. BRENNER INGENIEURGESELLSCHAFT MBH Planungsbüro VIA eG

Seite: 23

Landesradfernwege

Bestand

Furtmarkierungen an allen

Kreuzungen und Einmündungen

Furtmarkierungen an allen Kreuzungen

und Einmündungen mit optionaler

Roteinfärbung

RadNETZ

Zielstandard

Zu beachten:

Sicherheitsrelevante Qualitätsstandards:

Radverkehrsfurten gemäß VwV StVO § 9 sind für alle Seitenraumführungen und

Radfahrstreifen verbindlich und gelten daher für alle Netzzustände.

Richtungsfurt an               Richtungsfurt an 

signalgeregelter Querung                          vorfahrtgeregelter Querung

Ausführungsdetails: siehe Musterlösungen

Furtmarkierung:

0,50 Strich/0,20 Lücke; 0,25 breit

RadNETZ

Startstandard

Landesradfernwege

Zielstandard

Furtmarkierungen an allen Kreuzungen

und Einmündungen mit optionaler

Roteinfärbung

rote Einfärbung der Furt optional
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Sichtfelder an Knotenpunkten und Querungsstellen

Qualitätsstandards

Ministerium für Verkehr und

Infrastruktur Baden-Württemberg

Stand:

DR. BRENNER INGENIEURGESELLSCHAFT MBH Planungsbüro VIA eG

Seite: 24

Landesradfernwege

Bestand

Leicht zu behebende Sichthindernisse

sind zu beseitigen, ggf. sind

Geschwindigkeitsbegrenzungen zu prüfen

Keine Sichthindernisse an

Kreuzungen und Einmündungen

Keine Sichthindernisse an

Kreuzungen und Einmündungen

Zu beachten:

Wenn Querungsstellen des Radverkehrs außerorts liegen, sollte geprüft werden, ob die

zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 70 km/h begrenzt werden kann, so dass ein Sichtfeld mit

der Schenkellänge von 110 m freizuhalten ist. Innerorts sind dies 70 Meter bei Tempo 50.

RadNETZ

Startstandard

Landesradfernwege

Zielstandard

RadNETZ

Zielstandard
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Wegweisung

Qualitätsstandard:

Wegweisung gemäß Merkblatt zur

wegweisenden Beschilderung der

FGSV und den landesspezifischen

Regelungen ist für alle Netzzustände

verbindlich.

Die Wegweisung ist bereits im

Startnetz ein zentrales Merkmal des

RadNETZ Baden-Württemberg.

Qualitätsstandards zur Wegweisung

Ministerium für Verkehr und

Infrastruktur Baden-Württemberg

Stand:

DR. BRENNER INGENIEURGESELLSCHAFT MBH Planungsbüro VIA eG
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